
Kegeln – damit die Freizeit Freude macht!

Verbandsrechtsausschuss

Vorsitzender: Andree Beck, Kleine Quergasse 2, 99947 Bad Langensalza OT Nägelstedt

Telefon:  036042/73073

E-Mail: verbandsrechtsausschuss 
@tkv-kegeln.de

Urteil 02/2018

in der Sportrechtssache

TSV Eisenberg e.V., vertreten durch Riccardo Machatsch

Einspruchsführer-

gegen

KKV Saale-Holzland, vertreten durch Kreissportwart Klaus Kakoschke

-Einspruchsgegner-

wegen Nichteinhaltung der Sperrfrist beim Sportfreund Jeffrey Schörnborn *03.07.2008,

hat der Verbandsrechtsausschuss des Thüringer Kegler Verbandes e.V. durch den 
Vorsitzenden Andree Beck, sowie Beisitzer Bernd Neumann am 13.10.2018 einstimmig 
auf Recht erkannt:

1. Vom Vorsitzenden wird ein schriftliches Verfahren angeordnet.

2. Dem Einspruch des TSV Eisenberg e.V.  wird stattgegeben.

3. Die restliche Spielsperre für den Sportfreund Jeffrey Schörnborn wird mit Zustellung
des Urteils wirksam.

4. Der Sportfreund Jeffrey Schörnborn ist ab 14.11.2018 wieder spielberechtigt.

5. Die bisher ausgetragen Spiele werden wie ausgetragen gewertet.

6. Das Urteil ist durch den Einspruchsgegner allen Beteiligten bekannt zu machen.
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Tatbestand

Der Sportfreund Jeffrey Schörnborn wurde durch seine Erziehungsberechtigten mit 
Schreiben vom 13.08.2018 vom Einspruchsführer ordnungsgemäß abgemeldet. 
Darauf hin erfolgte über die Geschäftsstelle des TKV e.V eine Ummeldung zum SV 
Hermsdorf e.V. mit einer Gastspielgenehmigung für den SV Elstertal Silbitz/Crossen 
e.V..

Da der Wechsel nach dem 01.07.2018 erfolgte, tritt entsprechend Punkt A 4.3 (2.) der 
Sportordnung des DKBC e.V. das Spielrecht für den neuen Verein/Klub erst nach einer 
3-monatigen Sperre ab dem Austrittsdatum in Kraft.

Nach einer erfolgten Umfrage bei den Jugendmannschaften des KKV Saale-Holzland 
durch den Einspruchsgegner, wurde die Spielgenehmigung für den Sportfreund Jeffrey 
Schörnborn mit Mail vom 07.09.2018 ohne Einhaltung der Spielsperre erteilt.

Der Einspruchsführer legte fristgemäß mit Schreiben vom 21.09.2018 Einspruch gegen 
die Entscheidung des Einspruchsgegners beim Kreisrechtsausschuss des KKV Saale-
Holzland ein.

Der Einspruchsführer beantragt daher sinngemäß,
die Spielsperre einzuhalten.

Die Einspruchsgegner beantragt sinngemäß,
seine Entscheidung einer rechtlichen Wertung zu unterziehen.

Aufgrund der Befangenheit zweier Mitglieder des Kreisrechtsausschuss wurde das 
Verfahren am 28.09.2018 an den Verbandsrechtsausschuss übergeben

Auf die in der Akte befindlichen Schriftstücke des Einspruchsführers und des 
Einspruchsgegners wird Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die Anordnung eines schriftlichen Verfahrens durch den Vorsitzenden erfolgte 
entsprechend Punkt 9.2 der Rechts- und Verfahrensordnung des DKBC (RVO).

Der Einspruchsgegner hat nach Auswertung seiner Umfrage mit den betreffenden 
Mannschaften im Interesse des Jugendspielbetriebes die Spielgenehmigung ohne 
Einhaltung der Spielsperre erteilt.
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Dies stellt aber einen Verstoß gegen die Sportordnung des DKBC Punkt A 4.3 (2.) dar.
Entsprechend Punkt A 1 o.g. Ordnung haben die untergeordneten Struktureinheiten 
kein Recht, die Bestimmungen in ihrem Bereich abweichend anzuwenden.

Die betreffende Jugendmannschaft und der Sportfreund Jeffrey Schörnborn mussten 
auf die Richtigkeit der Entscheidung des Einspruchsgegners vertrauen und unterlagen 
somit einem Verbotsirrtum.

Aus diesem Grund werden die bereits ausgetragenen Spiele, in denen der Sportfreund  
Jeffrey Schörnborn eingesetzt wurde, wie ausgetragen gewertet.

Rechtsmittelbelehrung

Entsprechend Punkt 13.3 und 13.5 der Rechts- und Verfahrensordnung des DKBC ist 
eine Berufung innerhalb einer Woche nach der Verkündung oder mangels Verkündung 
nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung schriftlich (6 fach) unter Zahlung 
einer Gebühr von 100,00 Euro beim Verbandsschiedsgericht einzulegen. Siehe auch 
Punkt 3.8 und 3.9 DfB.
Ein Versäumnis der Frist zur Einlegung oder Begründung des Rechtsmittels hat dessen 
Verwerfung zur Folge.

gez. Andree Beck gez. Bernd Neumann

Verteiler:
Einspruchsführer
Einspruchsgegner
Kreisrechtsausschuss
SV Hermsdorf
SV Elstertal Silbitz/Crossen
Landessportwart
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